14. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR DIE AUFNAHME VON ASYLSUCHENDEN


14. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


Art. 2 - Artikel 6 § 1 des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird durch die Wörter ", sofern dem Aufnahmebegünstigten erlaubt ist, als Antragsteller auf dem Staatsgebiet zu verbleiben" ergänzt.

2. In Absatz 2 werden die Wörter "eingestellt, wenn die Frist zur Ausführung der dem Asylsuchenden notifizierten Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen abgelaufen ist" durch die Wörter "mit der Notifizierung eines negativen bestandskräftigen Beschlusses im Rahmen des Verfahrens zur Beantragung von internationalem Schutz im Sinne von Artikel 1 § 1 Nr. 19 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingestellt" ersetzt.

3. In Absatz 2 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ein Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der Aufnahmebegünstigte erhält weiterhin materielle Hilfe für einen Zeitraum von dreißig Tagen ab Notifizierung des negativen bestandskräftigen Beschlusses."




Art. 3 - Artikel 6/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Januar 2012, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 3 wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"Erlischt der Anspruch auf materielle Hilfe gemäß Artikel 6 § 1 Absatz 2, wird der Rückkehrplan binnen einer Frist von dreißig Tagen ab Notifizierung des in demselben Artikel 6 § 1 Absatz 2 erwähnten Beschlusses aufgestellt und ausgeführt."

2. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter "Spätestens wenn dem Asylsuchenden die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen notifiziert wird, muss das Ausländeramt" durch die Wörter "Das Ausländeramt muss" ersetzt.


Art. 4 - Artikel 7 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Dezember 2009 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. November 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt: "Der Anspruch auf materielle Hilfe wird verlängert, wenn es einem Ausländer unmöglich ist, die Aufnahmestruktur binnen der in Artikel 6 § 1 Absatz 2 erwähnten Frist zu verlassen, weil er auf der Grundlage des Gesetzes, das gemäß Artikel 35 des Gesetzes vom 16. Juli 2004 zur Einführung des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht anwendbar ist, unter der elterlichen Autorität oder der Vormundschaft eines Familienmitglieds oder einer Person steht, das beziehungsweise die in den Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzes fällt."

2. In § 2 Absatz 1 einleitender Satz werden die Wörter "ein in einer Aufnahmestruktur untergebrachter Ausländer" durch die Wörter "ein Ausländer, dem es unmöglich ist, die Aufnahmestruktur binnen der in Artikel 6 § 1 Absatz 2 erwähnten Frist zu verlassen," ersetzt.

3. In § 2 Nr. 1 werden die Wörter "Sein Asylverfahren und sein Verfahren vor dem Staatsrat sind negativ abgeschlossen worden, er kann der ihm notifizierten Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen nicht Folge leisten und er hat" und die Wörter "bei den für Asyl und Migration zuständigen Behörden einen Antrag auf Aussetzung seiner Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen eingereicht" aufgehoben.

4. In § 2 Nr. 1 werden die Wörter "aus, wenn die Aussetzung der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen endet oder verweigert wird" durch die Wörter "am Ende des Schuljahres aus" ersetzt.

5. In § 2 Nr. 2 werden die Wörter "Das Asylverfahren und das Verfahren vor dem Staatsrat einer Ausländerin sind negativ abgeschlossen worden und sie kann der ihr notifizierten Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen" und die Wörter "nicht Folge leisten" aufgehoben.

6. In § 2 wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

"3. weil er einer Begleitung zur freiwilligen Rückkehr im Sinne von Artikel 6/1 zugestimmt hat, jedoch aufgrund von Umständen, die unabhängig von seinem Willen sind und die Rückkehr vorübergehend verhindern, noch nicht zurückkehren konnte. Die Agentur überprüft, ob diese Umstände weiterhin bestehen."

7. In § 2 Nr. 4 werden die Wörter "Sein Asylverfahren und sein Verfahren vor dem Staatsrat sind negativ abgeschlossen worden, er kann der ihm notifizierten Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen nicht Folge leisten, er hat ein belgisches Kind und er hat bei den für Asyl und Migration zuständigen Behörden einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Artikel 9bis des vorerwähnten Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eingereicht" durch die Wörter "weil er ein belgisches Kind hat und bei den für Asyl und Migration zuständigen Behörden einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Artikel 9bis des vorerwähnten Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eingereicht hat" ersetzt.

8. In § 2 Nr. 6 werden die Wörter "Sein Asylverfahren und sein Verfahren vor dem Staatsrat sind negativ abgeschlossen worden, ihm ist eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen notifiziert worden und" aufgehoben.


Art. 5 - Artikel 56 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 wird Absatz 1 durch die Wörter "und nach leerstehenden Immobilien zu suchen, die als Aufnahmestrukturen genutzt werden können" ergänzt.

2. In § 1 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die Agentur ist für die Datenverarbeitung bei all diesen Aufträgen verantwortlich".

3. Paragraph 2 wird durch eine Nr. 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"5. Kontaktaufnahme mit Eigentümern leerstehender Immobilien, die als Aufnahmestrukturen genutzt werden könnten, um mit ihnen die Möglichkeit einer solchen Nutzung ihres Eigentums zu erörtern, wenn die Eröffnung neuer Aufnahmestrukturen in Betracht gezogen wird."

4. Paragraph 2 wird durch drei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Um die in Absatz 1 Nr. 5 erwähnte Zuständigkeit auszuüben, ersucht die Agentur den FÖD Finanzen schriftlich, ihr die Namen, Vornamen und Postanschriften der Eigentümer der in vorliegender Bestimmung erwähnten Güter zu übermitteln, wenn ihr diese Daten im Rahmen einer Suche nach Immobilien unbekannt sind. Der FÖD Finanzen übermittelt der Agentur diese Daten auf gesichertem Weg.

Die Agentur bewahrt die in Absatz 2 erwähnten Daten bis zu zehn Jahre lang nach Ablauf des Mietvertrags auf, wenn die Suche zur Nutzung der Immobilie für die Erfüllung ihrer Aufträge führt. Sie bewahrt sie bis zu einem Jahr lang ab dem letzten Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie auf, falls das Projekt nicht zustande kommt.

Die Agentur kann sich ebenfalls an jede öffentliche Behörde wenden, die ein Register über leerstehende Immobilien führt, um solche Daten zu erhalten."


KAPITEL 3 - Abänderung des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren


Art. 6 - Artikel 57 § 2 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren, abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2008, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt ersetzt:

"Der Anspruch auf Sozialhilfe erlischt für internationalen Schutz beantragende Personen, die tatsächlich Empfänger waren, durch die Notifizierung eines negativen bestandskräftigen Beschlusses im Rahmen des Verfahrens zur Beantragung von internationalem Schutz im Sinne von Artikel 1 § 1 Nr. 19 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. Sie erhalten weiterhin Sozialhilfe für einen Zeitraum von dreißig Tagen ab Notifizierung des negativen bestandskräftigen Beschlusses. Durch die Einreichung einer Kassationsbeschwerde beim Staatsrat entsteht kein Anspruch auf Sozialhilfe. Bei der Prüfung der Kassationsbeschwerde beim Staatsrat ist ein Anspruch auf Sozialhilfe erst gewährleistet, wenn die Kassationsbeschwerde in Anwendung von Artikel 20 § 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat für annehmbar erklärt worden ist."

2. In Absatz 5 werden zwischen den Wörtern "eines Ausländers, der" und den Wörtern "zum Zeitpunkt" die Wörter "nicht in den Anwendungsbereich von Absatz 4 fällt und" eingefügt.


KAPITEL 4 - Übergangsbestimmung


Art. 7 - Für Personen, die internationalen Schutz beantragen und denen bereits vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes ein bestandskräftiger Beschluss im Sinne von Artikel 1 § 1 Nr. 19 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern notifiziert worden ist, gelten weiterhin die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern und des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in Kraft waren.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 14. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Sozialen Eingliederung
K. LALIEUX

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
